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Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 685. Sitzung am 2. Juni 
1995 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-
lung zu nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf im ganzen 

Der Bundesrat forde rt  die Bundesregierung auf, 
allen Bestrebungen entgegenzutreten, Artikel 12 
der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 im Vollzug 
des Umweltmanagement- und Umweltbetriebs-
systems so zu interpretieren, daß europäische 
oder internationale Normung an die Stelle inner-
staatlichen oder europäischen Umweltrechts tritt. 

Begründung 

Entsprechend Artikel 1 Abs. 3 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 muß der Vorrang gemein-
schaftlichen oder einzelstaatlichen Umweltrechts 
jedenfalls gewahrt bleiben. Artikel 12 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1836/93 ist, insbesondere in 
seiner deutschen Übersetzung, sehr wenig klar 
formuliert. Aus gegebenem Anlaß besteht daher 
die Sorge, Artikel 12 könnte im Vollzug so ange-
wandt werden, daß gesetztes Umweltrecht durch 
internationale Normung substituiert wird. Dies 
würde Schritt für Schritt - ggf. auf niedrigem 
Niveau - zu einer Aushöhlung der Rechtsord-
nung führen. Einer solchen Entwicklung muß 
auch im Hinblick auf eine sachgerechte Deregu-
lierung im Sinne der Entschließung des Bundes-
rates vom 31. März 1995, Drucksache 422/93 (Be-
schluß), frühzeitig entgegengetreten werden. 

2. Zum Gesetzentwurf im ganzen 

Die Bundesregierung wird gebeten, unverzüg-
lich von der Ermächtigung des Artikels 14 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 und des § 3 der 
Vorlage Gebrauch zu machen und den Anwen-
dungsbereich der EG-Verordnung über die frei-
willige Beteiligung gewerblicher Unternehmen 
an einem Gemeinschaftssystem für das Umwelt-
management und die Umweltbetriebsprüfung 
auszudehnen. Insbesondere sind umgehend 
Wirtschaftszweige des Dienstleistungssektors 
(vor allem Kreditinstitute und vergleichbare Un-
ternehmen) sowie das Bauhaupt- und -nebenge-
werbe in den Anwendungsbereich der EG-Ver-
ordnung einzubeziehen. 

Begründung 

Für die freiwillige Beteiligung am Gemein-
schaftssystem für das Umweltmanagement und 
die Betriebsprüfung interessieren sich zuneh-
mend auch Wirtschaftszweige, die nicht dem 
regulären Anwendungsbereich der EG-Verord-
nung über das Öko-Audit angehören. Für den 

Erfolg des Öko-Audits ist es aber wich tig, daß 
sich an ihm möglichst alle teilnahmewilligen Un-
ternehmen beteiligen können. Deshalb muß so 
bald wie möglich in Ausübung der Ermächtigung 
des Artikels 14 der EG-Verordnung eine Rechts-
verordnung des Bundes zur Ausdehnung des An-
wendungsbereichs des Öko-Audits erlassen wer-
den. 

3. Zu § l Abs. 2 

In § 1 ist Absatz 2 zu streichen. 

Begründung 

§ 1 Abs. 2 steht systema tisch nicht im Zusammen-
hang mit dem Zweck des Gesetzes und ist zudem 
entbehrlich. Einer Klarstellung, daß die Rechte 
und Pflichten der im Bereich der Bilanzrichtlinie 
tätigen Abschlußpriifer im Rahmen der Ab-
schlußprüfung unberührt bleiben, folgt unmittel-
bar aus dem Verhältnis der § § 322, 323 HGB zu 
dem vorgelegten Gesetzentwurf. 

4. Zu § 2 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 
der Begriff der Unternehmensbereiche näher 
definiert  werden sollte. 

5. Zu § 3 Überschrift und Abs. i Satz 1 

§ 3 ist wie folgt zu andern: 

a) In der Überschrift ist das Wort „nichtgewerbli-
cher" durch das Wo rt  „weiterer" zu ersetzen. 

b) In Absatz 1 ist Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nach Anhörung des Um-
weltgutachterausschusses und mit Zustim-
mung des Bundesrates weitere Bereiche im 
Sinne des Artikels 14 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 in den Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftssystems für das Umweltmana-
gement und die Umweltbetriebsprüfung ein-
zubeziehen." 

Begründung 

Der Begriff „nichtgewerblich" wird im nationalen 
Recht zum Teil abweichend von der Umschrei-
bung gewerblicher Tätigkeiten i. S. des Artikels 2 
Buchstabe i der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
verwendet. Deshalb sollte der untechnisch zu 
verstehende Begriff „weitere" verwendet wer-
den. § 3 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz wird da-
mit entbehrlich. 
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6. Zu § 4 Abs. 3 Satz  1, Satz 2-neu 

In § 4 Abs. 3 

a) sind in Satz 1 nach dem Wo rt  „Zulassungsstel-
le" die Wörter „bei Antragstellung" einzufü-
gen. 

b) ist nach Satz 1 folgender Satz 2 anzufügen: 

„Nachträgliche Änderungen der zustellungs-
fähigen Anschrift sind der Zulassungsstelle in-
nerhalb von vier Wochen nach der Anderung 
anzugeben." 

Als Folge ist § 37 Abs. 1 Nt 1 wie folgt zu fassen: 

„

1. entgegen § 4 Abs. 3 eine Angabe nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig macht,". 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten. Auch nachträgliche 
Adressenänderungen müssen der Zulassungs-
stelle als Voraussetzung für die Durchführung 
von Aufsichtsverfahren angegeben werden. Zu-
dem wurden in § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 aus Grün-
den der Bestimmtheit Zeitpunkte eingefügt, zu 
denen die Angabepflicht zu erfüllen ist. Dement-
sprechend wurde § 37 Abs. 1 Nr. 1 um die Alter-
native „nicht rechtzeitig" ergänzt. 

7. Zu § 4 Abs. 4 

In § 4 Abs. 4 ist in Satz 1 das Wort  „haben" durch 
das Wort  „können" zu ersetzen und das Wo rt 

 „zu" zu streichen. 

Begründung 

Eine Verpflichtung zum Führen einer Berufsbe-
zeichnung kann rechtlich nicht auferlegt werden. 

8. Zu § 4 Abs. 5 

In § 4 ist Absatz 5 zu streichen. 

Begründung 

Es bedarf über die Anforderungen der § § 5 bis 7 
hinaus keiner weiteren Bestimmungen, da diese 
hinreichend die Voraussetzungen an  Zuverläs-
sigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde be-
schreiben. Im übrigen ist auf die Bestimmungen 
der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 zu verweisen 
(Anhang III) und auf die Aufgaben des Umwelt-
gutachterausschusses (§ 21 UZSG). 

9. Zu § 5 Abs. 2 Nr. 1 

In § 5 Abs. 2 Nr. 1 sind die Wörter 

„mit einer S trafe oder in den Fällen der 
Buchstaben b bis e mit einer Geldbuße in Höhe 
von mehr als tausend Deutsche Mark belegt wor-
den ist," 

durch folgende Wörter zu ersetzen: 

„mit einer hohen S trafe, deren Tilgungsfrist nach 
§ 46 Buchstabe b Bundeszentralregistergesetz 
fünf Jahre und mehr be trägt und die noch nicht 
getilgt ist, oder in den Fällen der Buchstaben b 
bis e mit einer Geldbuße, deren Verfolgung ge-
maß § 31 Abs. 2 Nr. 2 Ordnungswidrigkeitenge-

setz nach zwei Jahren verjährt und deren be-
standskräftiger Bescheid nicht länger als zwei 
Jahre zurückliegt, belegt worden ist,". 

Begründung 

In Kenntnis der Ordnungswidrigkeitentatbestän-
de, der ständig sich veränderten Rechtslage und 
der Grundsätze für die Bemessung der Geldbuße 
ist es unangebracht, einen festen Be trag einer 
Bußgeldhöhe festzusetzen. Beispielsweise kann 
bereits ein Verstoß gegen die Verpflichtung, eine 
Auskunft nach § 52 BImSchG richtig, vollständig 
oder rechtzeitig zu erteilen, mit einer Geldbuße 
bis zu 20 000 DM geahndet werden, wenn es die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zulassen. 
Eleganter und sachgerechter wäre es, sich an der 
Verfolgungsverjährung einer Ordnungswidrig-
keit zu orientieren und damit gleichzeitig eine 
zeitliche Grenze für die Prüfung der Zuverlässig-
keit einzuführen. Das gleiche Vorgehen bietet 
sich bei der Behandlung der Umweltstraftaten 
an, wobei hier auf die Tilgungsfristen des Bun-
deszentrairegisters Bezug genommen werden 
sollte. 

10. Zu § 5 Abs. 2 Nr. 4 

In § 5 Abs. 2 ist in Nummer 4 am Ende das Kom-
ma durch das Wort  „oder" zu ersetzen. 

Begründung 

Redaktionelle Änderung, um zu verdeutlichen, 
daß die Tatbestände (Nummern 1 bis 5) alternativ 
und nicht kumulativ vorliegen müssen. 

11. Zu § 5 Abs. 3 - neu 

In § 5 ist nach Absatz 2 folgender Absatz 3 anzu-
fügen: 

„(3) Unberücksichtigt bleiben Tatbestände 
nach Absatz 2, die nach dem Bundeszentralregi-
stergesetz oder dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Zulassung getilgt oder verjährt sind." 

Begründung 

Der Fortbestand eines Zulassungsvorbehaltes 
wegen Tatbeständen nach § 5 Abs. 2 über die all

-gemeinen Tilgungs- und Verjährungsfristen des 
Bundeszentralregistergesetzes bzw. des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes hinaus ist verfas-
sungsrechtlich nicht haltbar. Zur Klarstellung 
sollte daher ein entsprechender Absatz angefügt 
werden. 

12. Zu § 6 Abs. 2 Nr. i Buchstabe c und d 

In § 6 Abs. 2 Nr. 1 sind die Buchstaben c und d zu 
streichen. 

Als Folge ist Absatz 3 zu streichen. 

Begründung 

Die Tatsache, daß jemand im öffentlichen Dienst 
beschäftigt ist, spricht allein nicht gegen seine 
Unabhängigkeit. Soweit es zu Interessenkonflik-
ten mit der Tätigkeit im öffentlichen Dienst kom- 
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men kann, müssen diese über das Nebentätig-
keitsrecht gelöst werden. 

13. Zu § 6 Abs. 3 

In § 6 ist Absatz 3 wie folgt zu fassen: 

„(3) Unvereinbar mit dem Beruf eines Umwelt-
gutachters ist die Tätigkeit als Bediensteter einer 
Industrie- und Handelskammer oder einer Hand-
werkskammer, es sei denn, es handelt sich um 
Bedienstete, die in Einheiten tätig sind, deren 
Aufgabe der Umweltschutz ist und die keinen 
Weisungen im Sinne des Absatzes 2 Nt 2 hin-
sichtlich ihrer Tätigkeit als Umweltgutachter un-
terworfen sind und bei denen eine Einflußnahme 
auf ihre Tätigkeit durch Festlegung in Satzung, 
Gesellschaftsvertrag oder Anstellungsvertrag 
ausgeschlossen ist." 

Begründung 

Die bereits von mehreren Handwerkskammern 
eingerichteten Umweltschutzzentren haben sich 
bewährt  und sind aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen speziell im handwerklichen Bereich be-
sonders geeignet für die Ausübung der Tätigkeit 
als Umweltgutachter. 

Die Formulierung dient der Vermeidung eines In-
teressenkonfliktes mit der Aufgabenwahrneh-
mung als Registrierungsstelle. 

14. Zu § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d und e 

In § 7 Abs. 2 Nr. 2 sind die Buchstaben d und e 
wie folgt zu fassen: 

„d) technische Zusammenhänge zu Tätigkeiten, 
auf die sich die Begutachtung erstreckt, und 

e) einschlägige Rechts- und veröffentlichte Ver-
waltungsvorschriften und Normen des be-
trieblichen Umweltschutzes; ". 

Begründung 

Der Begriff „betrieblicher Umweltschutz" in § 7 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d und e des Gesetzent-
wurfs ist zu unbestimmt und bleibt inhaltlich hin-
ter den Anforderungen der in Anhang III 
Abschnitt A Nr. 1 Abs. 1 Anstrich 3 und 4 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1836/93 genannten Bereiche 
zurück. 

Der zugelassene Umweltgutachter ist nach der 
EG-Verordnung gehalten, u. a. zu überprüfen, ob 
am Standort gegen einschlägige Umweltvor-
schriften verstoßen wird. Einschlägige Umwelt-
vorschriften finden sich in Rechts- aber auch in 
veröffentlichten Verwaltungsvorschriften. Inso-
fern  sind die Anforderungen zur Fachkenntnis 
des Umweltgutachtens auch darauf zu erstrecken. 

15. Zu § 8 Abs. 2 Satz 2 

In § 8 Abs. 2 ist Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die Fachkenntnisbescheinigung gestattet eine 
gutachterliche Tätigkeit nur im Zusammenwir-
ken mit einem zugelassenen Umweltgutachter, 
der neben der Zulassung für eine Tätigkeit im 
Sinne des Artikels 2 Buchstabe i der Verordnung 

(EWG) Nr. 1836/93 über mindestens eine über-
greifende fachliche Qualifikation im Sinne von 
Anhang III Abschnitt A Nr. 1 in Verbindung mit 
Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 verfügt." 

Begründung 

Diese Formulierung stellt klar, daß Inhaber von 
Fachkenntnisbescheinigungen nur dann zusam-
men mit einem zugelassenen Umweltgutachter 
tätig werden dürfen, wenn dieser zugelassene 
Umweltgutachter in mindestens einem Bereich 
gemäß Anhang III Abschnitt A Nr. 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 über eine fachliche 
Qualifikation für die Branche (Artikel 2 
Buchstabe i der EWG-Verordnung) verfügt, für 
die er im Zusammenwirken mit dem Inhaber 
bzw. den Inhabern von Fachkenntnisbescheini-
gungen tätig werden wi ll . 

So wird sichergestellt, daß nicht der Fa ll  eintreten 
kann, daß ein zugelassener Umweltgutachter, 
ohne selbst zumindest über Teilkenntnisse über 
die Branche zu verfügen, für die er tätig werden 
will, durch Hinzuziehung von Fachkenntnisbe-
scheinigten für alle Bereiche gemäß Anhang III 
Abschnitt A Nr. 1 tätig werden kann. (Beispiel: 
Zulassung für Bäckerhandwerk wird durch Hin-
zuziehung von Fachkenntnisbescheinigten auf 
völlig andere Branche erweitert, ohne daß der zu-
gelassene Umweltgutachter für diese Branche 
wenigstens über eine Teilqualifikation verfügt.) 

16. Zu § 9 Abs. 2 

In § 9 ist Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) Nach den Wörtern „erforderliche Fachkunde" 
sind die Wörter „in allen Teilen nach § 7 Abs. 2 
Nr. 2" einzufügen. 

b) Folgender Satz ist anzufügen: 

„Die Fachkunde des Umweltgutachters auf ei-
nem der Fachgebiete nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 für 
diese Unternehmensbereiche ist erforderlich." 

Begründung 

Hiermit wird sichergestellt, daß der zugelassene 
Umweltgutachter mindestens eine Teilqualifika-
tion i. S. des Anhangs III Abschnitt A Nr. 1 der 
EWG-Verordnung Nr. 1836/93 für die Unterneh-
mensbereiche verfügt, für die er im Zusammen-
wirken mit den Inhabern von Fachkenntnisbe-
scheinigungen tätig werden wi ll . 

17. Zu § 9 Abs. 3 

§ 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für die Anerkennung als Zertifizierungs-
stelle gemäß Artikel 12 Abs. 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 finden die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Zulassung von Umweltgutach-
tern und Umweltgutachterorganisationen ent-
sprechend Anwendung. Die Anerkennung setzt 
die Zulassung als Umweltgutachter voraus." 
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Begründung 

Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
fordert  für die Befugnis zur Erteilung von Zertifi-
zierungsbescheinigungen eine Anerkennung im 
Einzelfall. Im Zulassungsverfahren kann derzeit 
nicht geprüft werden, ob der Bewerber über ent-
sprechende Kenntnisse oder Befähigungen ver-
fügt, da anerkannte Zertifizierungsnormen i. S. 
von Artikel 12 Abs. 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 noch nicht vorliegen. § 9 
Abs. 3 der Vorlage würde den zugelassenen Um-
weltgutachtern qua Gesetz eine Befugnis zuer-
kennen, ohne daß im Einzelfall geprüft und 
nachgewiesen wurde, daß diese Aufgabe ord-
nungsgemäß erfüllt werden kann. Dies ist sach-
lich nicht gerechtfertigt. 

Die Neufassung eröffnet die Möglichkeit, die Zu-
lassung von Umweltgutachtern/Umweltgutach-
terorganisationen zu gegebener Zeit auch auf die 
Zertifizierungsbefugnis zu erstrecken. Die Prü-
fung erfolgt aus sachlichen Gesichtspunkten ent-
sprechend den Vorschriften über die Umweltgut-
achterzulassung. 

18. Zu § 10 Abs. 1 Nr. 1 

In § 10 Abs. 1 ist Nummer 1 zu streichen. 

Begründung 

Die aufgestellten Zulassungsvoraussetzungen an 
die Leitungsebene einer Umweltgutachterorga-
nisation sind weder praxis- noch sachgerecht. Sie 
zwingt große Organisationen, eigenständige Or-
ganisationseinheiten abzuspalten und in eine ei-
genständige Gesellschaftsform zu überführen, 
obwohl die Unabhängigkeit der tätigen Umwelt-
gutachter und fachkundigen Mitarbeiter bereits 
durch die allgemeinen Zulassungsvoraussetzun-
gen sichergestellt ist. 

19. Zu § 10 Abs. 5 

In § 10 Abs. 5 Satz 1 sind das Wo rt  „hat" durch 
das Wort  „kann" und das Wort  „aufzunehmen" 
durch das Wort  „aufnehmen" zu ersetzen. 

Begründung 

Eine Verpflichtung zum Führen einer Berufsbe-
zeichnung kann nicht auferlegt werden. 

20. Zu § 11 Abs. 5 

In § 11 ist der Absatz 5 zu streichen. 

Als Folge sind 

a) in § 16 in Absatz 1 die Wörter 

„ , nach diesem Gesetz und nach den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen" 

durch die Wörter 

„und nach diesem Gesetz" 

zu ersetzen; 

b) in § 21 Abs. 1 Satz 2 in Nummer 1 die Wörter 

„und der auf Grund dieser Rechtsvorschriften 
ergangenen Rechtsverordnungen" 

zu streichen. 

Begründung 

Der Umweltgutachterausschuß hat die genann-
ten Anforderungen abschließend vorzuschlagen 
und zu verantworten. Ein Regelungsbedarf für 
eine Rechtsverordnung besteht nicht. Die Er-
mächtigung des BMU, innerhalb von Rechtsver-
ordnungen die festgelegten Sachverhalte zu re-
geln, verbietet sich zudem, weil sie im Gegensatz 
zum ausgehandelten Kompromiß einer wirt-
schaftsnahen Umsetzung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 steht. Der staatliche Einfluß ist durch 
die Beteiligung von Bundes- und Landesministe-
rien sowie die in § 23 Abs. 3 festgelegten Ent-
scheidungsgrundlagen im ausreichenden Maße 
sichergestellt. 

21. Zu § 14 Abs. 2 

In § 14 ist Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

„(2) Jedermann ist berechtigt, das Zulassungs-
register einzusehen. Die Vorschriften des Um-
weltinformationsgesetzes gelten entsprechend." 

Begründung 

Der Inhalt der Zulassungsregister ist keine Infor-
mation über die Umwelt im Sinne des § 3 Abs. 2 
Umweltinformationsgesetz. Insofern wird durch 
Satz 1 der Neufassung ein Zugangsrecht für je-
dermann ausdrücklich eingeräumt. Für das Ver-
fahren der Informationsgewährung und den Aus-
schluß und die Beschränkung des Informations-
anspruches sollen nach Satz 2 die Vorschriften 
des Umweltinformationsgesetzes entsprechend 
gelten. 

22. Zu § 15 Abs. 2 Nr. 01- neu 

In § 15 Abs. 2 ist vor Nummer 1 folgende 
Nummer 01 einzufügen: 

„01. bei der Überprüfung der Einhaltung von 
Rechtsvorschriften auch die hierzu ergange-
nen veröffentlichten Verwaltungsvorschrif-
ten des Bundes und der Länder zu beach-
ten, " 

Begründung 

Durch die Vorschrift soll sichergestellt werden, 
daß die Überprüfung der Einhaltung von Rechts-
vorschriften durch zugelassene Umweltgutach-
ter/Umweltgutachterorganisationen nach Maß-
stäben erfolgt, die auch von staatlichen Umwelt-
behörden angelegt werden. Nur wenn dies si-
chergestellt ist, kann das Gemeinschaftssystem 
in Deutschland zu einer Erleichterung für teil-
nehmende Unternehmen im staatlichen Bereich 
führen. 



Drucksache 13/1687 	Deutscher Bundestag - 13.Wahlperiode 

23. Zu § 16 Abs. 2 Nr. i 

In § 16 Abs. 2 ist die Nummer 1 wie folgt zu fas-
sen: 

„

1. unter Verstoß gegen die Pflichten der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 eine Umwelterklä-
rung mit unzulässigen Angaben und Beurtei-
lungen für gültig erklärt haben,". 

Begründung 

Die Ausweitung der Gutachtertätigkeit auf eine 
generelle Überprüfung der vorliegenden Prüfun-
gen, Daten und Erklärungen hinsichtlich der Ein-
haltung der einschlägigen Umweltschutzvor-
schriften geht über die Anforderungen des 
Anhanges III  der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
hinaus, in dem die Aufsicht über zugelassene 
Umweltgutachter und die Aufgaben der Umwelt-
gutachter abschließend beschrieben sind. Die 
neue Formulierung gibt den Inhalt der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 wieder. 

24. Zu § 17 Abs. 3 Nr. 2 

In § 17 Abs. 3 Nr. 2 sind die Wörter „und die Ge-
fahr der Wiederholung gegeben ist" durch die 
Wörter „ ; sie sollen widerrufen werden, wenn 
die Gefahr der Wiederholung gegeben ist" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Im Falle von Abhängigkeitsverhältnissen muß 
beim Vorliegen von Wiederholungsgefahr der 
Widerruf die Regel sein. 

25. Zu § 20 

§ 20 ist zu streichen. 

Begründung 

§ 20 des Entwurfs ist nicht erforderlich. Das Auf-
sichtsverfahren richtet sich grundsätzlich nach 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Ein prakti-
sches Bedürfnis für weitergehende Regelungen 
ist nicht erkennbar. 

26. Zu § 21 Abs. 2 Satz 1 

In § 21 Abs. 2 Satz 1 ist das Wo rt  „halbjährlich" 
durch das Wort  „jährlich" zu ersetzen. 

Begründung 

Eine halbjährliche Berichtspflicht der Zulas-
sungsstelle wäre überzogen. 

27. Zu § 24 Abs. 2 Satz 5 

In § 24 Abs. 2 Satz 5 sind die Wörter „des Bun-
des" zu streichen. 

Begründung 

Beamte in der Umweltverwaltung der Länder 
verfügen in der Regel über größere praktische 
Erfahrungen mit der Durchführung von Verwal-
tungs- und Widerspruchsverfahren. Diese Erfah-
rung sollte für die Arbeit des Widerspruchsaus-
schusses genutzt werden können. 

28. Zu § 24 Abs. 3 

In § 24 ist Absatz 3 zu streichen. 

Begründung 

Die in § 24 Abs. 3 vorgesehene Verfahrensweise 
ist sachlich geboten, bedarf aber keiner gesetzli-
chen Regelung. 

29. Zu § 27 Abs. 3 Satz i 

In § 27 Abs. 3 ist Satz 1 zu streichen. 

Begründung 

Der Kompromißvorschlag, der von der Bundesre-
gierung, den Ländern und der Wirtschaft erzielt 
wurde, sieht vor, daß der Umweltgutachteraus-
schuß abschließend und letztverantwortlich die 
Aufgaben nach § 21 wahrnimmt. Eine Aufsicht 
über die Beschlüsse seitens des BMU würde die-
sen Kompromiß in Frage stellen. 

30. Zu § 28 

In § 28 sind vor den Wörtern 

„eine oder mehrere juristische Personen" 

die Wörter 

„im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft" 

einzufügen. 

Begründung 

Der Kompromiß der Bundesregierung mit der 
Wirtschaft wurde unter Einbeziehung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft erzielt. Die Belei-
hung sollte daher selbstverständlich im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wi rt

-schaft erfolgen, zumal originäre Interessen der 
Wirtschaft tangiert sind. 

31. Zu § 28 

In § 28 sind die Wörter „die nicht der Zustim-
mung" durch die Wörter „die der Zustimmung" 
zu ersetzen. 

Begründung 

Die Zulassungsstelle soll auch Aufgaben in be-
zug auf die Länder und die Kommunen überneh-
men. Deshalb sollte der Bundesrat auch an der 
Beleihung der Zulassungsstelle beteiligt werden. 

32. Zu § 29 

In § 29 Abs. 1 sind in Satz 2 die Wörter 

„und auf die Entscheidungen nach § 16 Abs. 2, 
§ 17 Abs. 3 Nr. 2 und § 18 Abs. 2 Satz 3" 

durch die Wörter 

„ , insbesondere darauf, daß die gesetzlichen 
Aufgaben erfüllt werden" 

zu ersetzen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Fassung entspricht der Fas

-

sung des Referentenentwurfs vom 14. März 1995, 
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in dem die Zuständigkeit des BMU, entspre-
chend des gefundenen Kompromisses auf die 
Rechtsaufsicht beschränkt wird. Die vorliegende 
Fassung der Bundesregierung verstößt gegen die 
Kompromißlösung, indem eine Fachaufsicht über 
die Umweltgutachter über die Aufzählung der 
§ § 16 bis 18 eingefügt wird. 

33. Zu § 30 

§ 30 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Einführung einer Haftungsobergrenze nach 
§ 323 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches ist nicht 
sachgerecht und erforderlich. Die umweltgutach-
terliche Tätigkeit ist mit der von Abschlußprüfern 
weder in der Sache noch hinsichtlich des Scha-
densrisikos vergleichbar. 

Die Vorschrift des § 30 ist inhaltlich unklar; zu-
dem fehlt der Einführung einer Haftungshöchst-
grenze jegliche Legitimation. 

Der Wortlaut des § 30 läßt nicht erkennen, für 
welche fahrlässig handelnden Personen er gelten 
soll. Neben den Umweltgutachtern und Umwelt-
gutachterorganisationen können etwa auch der 
Umweltgutachterausschuß (§ 21) bzw. seine Mit-
glieder (§ 22), der Widerspruchsausschuß (§ 24) 
bzw. die Zulassungsstelle (§ 28) gemeint sein. 
Die Aussage in der Begründung zu § 30, daß die 
Vorschrift (nur) für gutachterliche Tätigkeiten 
gelten solle, hat weder im Wortlaut noch in der 
systematischen Stellung des § 30 einen Nieder-
schlag gefunden, so daß die Vorschrift hinsicht-
lich ihres Anwendungsbereichs unklar bleibt. 

Vor allem aber ist nicht nachvollziehbar, warum 
eine Haftungshöchstgrenze eingeführt werden 
soll. Eine Legitimation läßt sich insbesondere der 
Begründung zu § 30 nicht entnehmen. 

Auch der Zweck des § 323 Abs. 2 HGB findet in 
§ 30 des Entwurfs keine Parallele. § 323 Abs. 2 
HGB hat bereits deshalb nur einen sehr begrenz-
ten Geltungsbereich, weil er sich nur auf die Haf-
tung nach § 323 Abs. 1 Satz 3 HGB bezieht. Diese 
ist einerseits besonders scharf, weil § 254 BGB 
praktisch nicht zur Anwendung gelangt und weil 
sie unabdingbar ist (§ 323 Abs. 4 HGB); anderer-
seits ist der Anwendungsbereich des § 323 Abs. 1 
Satz 3 HGB dadurch eingeschränkt, daß nur eine 
Haftung gegenüber der Gesellschaft bzw. einem 
verbundenen Unternehmen begründet wird, die 
zudem nur den Pflichtprüfer nach §§ 316 ff. HGB 
trifft, nicht jedoch bei Pflichtverletzungen anläß-
lich freiwilliger Prüfungen Anwendung findet. 
Demgegenüber hätte § 30 keine vergleichbare 
Begrenzung: Er wi ll  nicht nur das geprüfte Unter-
nehmen, sondern auch Dritte als Anspruchsbe-
rechtigte erfassen; er soll nicht nur für eine be-
stimmte Haftungsnorm gelten, sondern offenbar 
für alle; er erfaßt nicht nur die Pflichtprüfung, 
sondern gerade auch die freiwillige Prüfung. Zu-
dem wäre die Haftungsobergrenze nicht als Kor-
relat zu einer - im Rahmen des Anwendungs- 

bereiches - besonders scharfen Haftung zu recht-
fertigen. 

Die in § 323 Abs. 2 HGB vorgesehene Begren-
zung der Haftung auf einen Be trag von 500 000 
DM wird im übrigen schon seit langem als unan-
gemessen niedrig angesehen (Baumbach/Hopt, 
29. Aufl., § 323 HGB, Rn. 9; Quick, Betriebsbera-
ter 1992, 1675, 1678). Angesichts des seit 1985 
eingetretenen Geldwertverlustes muß heute ein 
Haftungshöchstbetrag von 500 000 DM als unan-
gemessen gering gelten. 

Gegen die vorgeschlagene Haftungshöchst-
grenze spricht nicht zuletzt, daß die denkbaren 
Geschädigten keine realis tische Möglichkeit hät-
ten, sich gegen die in Betracht kommenden 
Schäden zu versichern. Der Umweltgutachter 
könnte das aber über eine Haftpflichtversiche-
rung sehr wohl tun. Eine Berufshaftpflichtver-
sicherung ist auch für wesentlich höhere Beträge 
als 500 000 DM zu erhalten. Die hierdurch - 
unwesentlich - erhöhte Prämie kann über das 
Honorar weitergegeben werden. 

Ohne hinreichende Legi timation stellt eine Haf-
tungsobergrenze einen Einbruch in das Haf-
tungssystem unserer Rechtsordnung dar, das 
auch für fahrlässige Pflichtverletzungen grund-
sätzlich eine unbeschränkte Haftung vorsieht. 

34. Zu § 32 Abs. 1 nach Satz i 

In § 32 Abs. 1 ist nach Satz 1 folgender Satz ein-
zufügen: 

„Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt im 
Hinblick auf kammerzugehörige Unternehmen 
als Selbstverwaltungsaufgabe." 

Begründung 

Die in § 32 Abs. 1 des Entwurfs aufgeführten Re-
gistrierungsaufgaben sind typische Selbstverwal-
tungsaufgaben der Kammern, was auch deutlich 
gemacht werden sollte. Diese Aufgaben können 
nur einer ungeteilten Rechtsaufsicht unterliegen. 

35. Zu § 32 Abs. i Satz 2 

In § 32 Abs. 1 sind in Satz 2 die Wörter „zuständi-
gen Umweltbehörde" durch die Wörter „obersten 
für den Umweltschutz zuständigen Behörde des 
Landes" zu ersetzen. 

Begründung 

Präzisierung des Gewollten. 

36. Zu § 32 Abs. 3 Satz 1 

In § 32 Abs. 3 Satz 1 sind die Wörter „eines L an
-des" durch die Wörter „eines oder mehrerer Län-

der" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Landesregierungen der L ander Berlin und 
Brandenburg streben die Fusion beider Länder 
zu einem Land an. Daher sollen schon heute alle 
Möglichkeiten genutzt werden, Regelungen zu 
einer vertieften Zusammenarbeit zu schaffen. 



Drucksache 13/1687 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Durch die Änderung eröffnet sich die Möglich-
keit für länderübergreifende Regelungen. 

37. Zu § 32 Abs. 4 

§ 32 Abs. 4 ist wie folgt zu fassen: 

„(4) Jedermann ist berechtigt, das Standortre-
gister einzusehen. Die Vorschriften des Umwelt-
informationsgesetzes gelten entsprechend." 

Begründung 

Der Inhalt des Standortregisters ist keine Infor-
mation über die Umwelt im Sinne des § 3 Abs. 2 
Umweltinformationsgesetz. Insofern wird durch 
Satz 1 ein Zugangsrecht für jedermann aus-
drücklich eingeräumt. Für das Verfahren der In-
formationsgewährung und den Ausschluß und 
die Beschränkung des Informationsanspruches 
sollen nach Satz 2 die Vorschriften des Umweltin-
formationsgesetzes entsprechend gelten. 

38. Zu § 33 Abs. 3 

In § 33 ist Absatz 3 zu streichen. 

Begründung 

§ 33 Abs. 3 überträgt Aufgaben auf die Umwelt-
behörden der Länder, die im Rahmen des Ver-
waltungsverfahrens zur Eintragung von der dafür 
zuständigen registerführenden Stelle wahrzu-
nehmen sind. Den Umweltbehörden ist im Ein-
tragungsverfahren nur Gelegenheit zu geben, 
sich zu der beabsichtigten Eintragung zu äußern. 
Dabei wird die Umweltbehörde im Regelfall nur 
Verstöße gegen unmittelbar geltende konkrete 
Umweltvorschriften oder bereits durch Anord-
nung konkretisierte rechtliche Verpflichtungen 
mitteilen. Aus einer Nichtäußerung der Umwelt-
behörden allein kann die registerführende Stelle 
deshalb nicht schließen, daß ein Verstoß gegen 
einschlägige Umweltvorschriften nicht vorliegt. 

39. Zu § 35 

In § 35 sind in Satz 1 die Wörter 

„von Standorten kammerzugehöriger Unterneh-
men" 

durch die Wörter „von Betriebsstandorten" zu er-
setzen und ist Satz 2 zu streichen. 

Als Folge ist in § 36 Abs. 3 der Satz 3 zu strei-
chen. 

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung. Einzutra-
gen sind die Betriebsstandorte a ller Unterneh-
men im Sinne des § 2 Abs. 1. Einer ausdrückli-
chen Ausdehnung der Satzungsunterworfenheit 
auf Nicht-Kammermitglieder bedarf es nicht. Die 
Erstreckung des Kammersatzungsrechts auf 
Dritte ist gängige, vom Bundesverfassungsge

-

richt anerkannte Rechtspraxis (z. B. im Berufsbil-
dungsrecht und im Sachverständigenwesen). 

40. Zu § 35 Satz 1 

In § 35 Satz 1 sind die Wörter „zuständige Um-
weltbehörde° durch die Wörter „obersten für den 
Umweltschutz zuständigen Behörden eines Lan-
des" zu ersetzen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten. 

41. Zu § 37 Abs. 1 Nr. 7 

§ 37 Abs. 1 Nr. 7 ist wie folgt zu fassen: 

„7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 
Abs. 1, auch in Verbindung mit § 18 Abs. 2 
Satz 3, zuwiderhandelt,". 

Begründung 

Mit der Änderung wird klargestellt, daß auch 
EU-Gutachter aus anderen Mitgliedstaaten dem 
Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 37 Abs. 1 
Nr. 7 unterliegen. 

42. Zu § 37 Abs. 1 Nr. 2 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Ge-
setzgebungsverfahrens zu prüfen, ob dem in § 37 
Abs. 1 Nr. 2 beschriebenen Führen der Berufsbe-
zeichnung unter entsprechender Erweiterung 
des  § 132 a StGB strafrechtliche Relevanz zu ver-
leihen ist. 

Begründung 

Der Schutzzweck des § 132a StGB besteht für 
Umweltgutachter mindestens im gleichen Maße 
wie für die dort  bereits aufgeführten Berufe. An-
gesichts der hohen Verantwortung und der en-
gen Zulassungsvoraussetzungen erscheint eine 
bloße Bußgeldbewehrung als fragwürdig. Eine 
strafrechtliche Sanktionierung ist vorrangig zu 
prüfen. 

43. Zu § 37 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, 
welche Sanktionen angemessen und erforderlich 
sind, um das Vertrauen der Unternehmen und 
der Öffentlichkeit in die Seriosität des Öko-Au-
dit-Systems und der Umweltgutachter zu sichern. 
Dabei ist Sorge zu tragen, daß an der wirtschafts-
nahen Lösung, die das Gesetz in der vorliegen-
den Form weitestgehend beinhaltet, festgehalten 
wird. 

Grundsätzlich muß in dem Gesetz deutlich dar-
auf hingewiesen werden, daß die Unzuverlässig-
keit des Umweltgutachters eine Ordnungswid-
rigkeit ist, die geahndet wird. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Nummer 1 (Zum Gesetzentwurf im ganzen) 

Nach Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
gilt unter bestimmten Voraussetzungen, daß Unter-
nehmen, die von der EU-Kommission anerkannte 
einzelstaatliche, europäische oder inte rnationale 
Normen über Umweltmanagementsysteme und Um-
weltbetriebsprüfungen anwenden, den einschlägi-
gen Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
entsprechen. Eine Ersetzung innerstaatlichen oder 
europäischen Umweltrechts ist auf diesem Wege 
nicht möglich. 

Allerdings bestimmen die nach Artikel 12 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1836/93 anzuerkennenden Nor-
men u. a., auf welche Art  und Weise die Einhaltung 
der Anforderungen an das Umweltmanagementsy-
stem und die Einhaltung der einschlägigen Umwelt-
vorschriften geprüft werden. Die Bundesregierung 
wird sich insoweit dafür einsetzen, daß nur solche 
Normen anerkannt werden, die eine Prüfung ent-
sprechend den Anforderungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 gewährleisten. Dies wird auch für 
Überlegungen zu Vereinfachungen im Umweltrecht 
auf der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 1836/ 
93 von Bedeutung sein. 

Zu Nummer 2 (Zum Gesetzentwurf im ganzen) 

Die Bundesregierung ist bereit, weitere Wirtschafts-
bereiche in den Anwendungsbereich des Gemein-. 
schaftssystems für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung einzubeziehen. Die Verord-
nungsermächtigung in § 3 dient diesem Zweck. Die 
Bundesregierung wird die Einbeziehung jedoch von 
der Teilnahmebereitschaft der be troffenen Wirtschaft 
abhängig machen. 

Zu Nummer 3 (§ 1 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bedeutung von Umweltgesichtspunkten in Jah-
resabschlüssen und Konzernabschlüssen und insbe-
sondere in Lageberichten und Konzernlageberichten 
wird in Zukunft noch zunehmen, weil m an  immer 
mehr erkennt, daß Unternehmen erhebliche Aufwen-
dungen für Umweltschutzmaßnahmen zu erbringen 
haben, aber z. B. häufig keine entsprechenden aus-
reichenden Rückstellungen aufweisen. 

Daher werden im Jahresabschluß und Konzernab-
schluß künftig in immer stärkerem Maße Umweltbe-
richte erforderlich sein. Die freiwillige Teilnahme der 
Unternehmen am System für das Umweltmanage-
ment, die Umweltbetriebsprüfung und die Prüfung 
durch Umweltgutachter können die Verantwortlich- 
keit des Abschlußprüfers für die Angaben im Jahres-
abschluß, Konzernabschluß, Lagebericht oder Kon

-

zernlagebericht nicht einschränken. Eine entspre-
chende Klarstellung ist im Interesse der Rechtssicher-
heit geboten. 

Zu Nummer 4 (§ 2) 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die in 
§ 

 
7 Abs. 3 getroffene Definition des Begriffs des „Un-

ternehmensbereichs" ausreichend ist. Aus dieser De-
finition folgt, daß Zulassungen von Umweltgutach-
tern  und Umweltgutachterorganisationen gemäß § § 9 
und 10 sowie die Erteilung von Fachkenntnisbe-
scheinigungen nach § 8 sowohl für die gewerblichen 
Tätigkeiten im Sinne des Artikels 2 Buchstabe i der 
Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 als auch für die 
nichtgewerblichen Bereiche im Sinne des Artikels 14 
der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 erteilt werden 
können. 

Eine darüber hinausgehende Einteilung von Unter-
nehmensbereichen auf gesetzlicher Grundlage, etwa 
entsprechend der in Artikel 2 Buchstabe i der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 in Bezug genommenen 
Abschnitte C und D der statistischen Systema tik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft 
(NACE Rev. 1) gemäß der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 hält die Bundesregierung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht für sachgerecht. Bislang gibt es keine 
Erfahrungen, welche Einteilung von Unternehmens-
bereichen für die Zulassung von Umweltgutachtern 
und Umweltgutachterorganisationen sowie für die 
Erteilung von Fachkenntnisbescheinigungen prakti-
kabel ist. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 wird zu gegebener 
Zeit aber vom Umweltgutachterausschuß zu prüfen 
sein, ob und ggf. wie eine Einteilung von Unterneh-
mensbereichen vorgenommen werden soll. Der Um-
weltgutachterausschuß ist aufgrund seiner Zusam-
mensetzung (§ 22 Abs. 1) und aufgrund seiner Kom-
munikationsbeziehungen zu der Zulassungsstelle 
(§ 21 Abs. 2) am ehesten befähigt, eine an  prakti-
schen Bedürfnissen orientierte Einteilung von Unter-
nehmensbereichen vorzunehmen. 

Solange diese Einteilung nicht vorgenommen ist, hat 
der Umweltgutachter gemäß Anhang HI Buchstabe A 
Nr. 3 und 4 a der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 den 
Unternehmensbereich, für den er die Zulassung be-
gehrt, im Zulassungsantrag zu bestimmen. 

Zu Nummer 5 (§ 3 Überschrift und Abs. 1 Satz 1) 

Den Vorschlägen wird nicht zugestimmt. 

Die Ermächtigung dient der Ausfüllung des 
Artikels 14 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93, die 
den Begriff „nichtgewerblich" verwendet. Rechtliche 
Unklarheiten sind daher nicht gegeben. 
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Darüber hinaus ist § 3 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz 
nicht entbehrlich. Aus Artikel 2 Buchstabe i in Ver-
bindung mit Artikel 14 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 ergibt sich nicht eindeutig, ob in Rechts-
formen des Privatrechts tätige kommunale Versor-
gungs- und Entsorgungsunternehmen, z. B. Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesell-
schaften in kommunalen Besitz, bereits von der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1836/93 erfaßt werden und des-
halb eine Verordnung zu ihrer Einbeziehung nicht 
erforderlich ist. § 3 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz 
trifft eine entsprechende Klarstellung. 

Zu Nummer 6 (§ 4 Abs. 3 Satz 1, Satz 2 - neu) 

Den Vorschlägen wird zugestimmt. 

Zu Nummer 7 (§ 4 Abs. 4) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Verpflichtung zum Führen einer Berufsbezeich-
nung prägt das Bild des eigenständigen freien Berufs. 
Eine entsprechende Regelung findet sich z. B. auch in 
§ 18 Abs. 1 WPO. Die Verpflichtung stärkt die berufli-
che Identität von Umweltgutachtern und trägt damit 
zur Professionalisierung gutachterlicher Tätigkeiten 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 bei. 

Im übrigen steht der Vorschlag im Zusammenhang 
mit dem Vorschlag zu Nummer 12, Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst die Zulassung als Umweltgutach-
ter zu ermöglichen. Wären öffentliche Bedienstete 
aufgrund der Zulassung als Umweltgutachter ver-
pflichtet, die Berufsbezeichnung „Umweltgutachter" 
zu führen, so läge unzweifelhaft eine entgeltliche 
freiberufliche Tätigkeit als Umweltgutachter vor, de-
ren Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Dienstver-
hältnis rechtlich zumindest zweifelhaft wäre. Diese 
Überlegung liegt dem Streichungsvorschlag off en-
sichtlich zugrunde. Die Bundesregierung ist jedoch 
der Auffassung, daß eine freiberufliche Umweltgut-
achtertätigkeit für öffentliche Bedienstete nicht zuge-
lassen werden sollte. Auf die Gegenäußerung zu 
Nummer 12 wird verwiesen. 

Zu Nummer 8 (§ 4 Abs. 5) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Verordnungsermächtigung zur Konkretisierung 
der Anforderungen an Umweltgutachter ist Bestand-
teil der verfassungsrechtlichen Gesamtkonzeption 
des Gesetzentwurfs. 

Der Gesetzentwurf sieht für das Zulassungssystem 
eine Organisationsstruktur vor, nach der mit der Zu-
lassung und Beaufsichtigung von Umweltgutachtern 
und Umweltgutachterorganisationen eine juristische 
Person des Privatrechts beliehen und ein pluralistisch 
zusammengesetzter Umweltgutachterausschuß für 
den Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften ein-
gerichtet wird. 

Eine solche aus dem unmittelbaren staatlichen Be- 
reich „ausgelagerte" Organisationsstruktur ist im 
Hinblick auf Artikel 12 GG (Berufsfreiheit) und 

Artikel 20 GG (Regierungsverantwortung für die Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung) nur dann verfas-
sungsrechtlich unbedenklich, wenn der Bundesre-
gierung die Möglichkeit bleibt, „im Notfall" die Zu-
lassungsanforderungen an  Umweltgutachter durch 
Rechtsverordnung zu konkretisieren. Solche „Not-
fälle" können vorliegen, wenn z. B. der für die Kon-
kretisierung der Anforderungen an Umweltgutachter 
nach § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zuständige Umweltgut-
achterausschuß wegen Selbstblockade der verschie-
denen Gruppen handlungsunfähig ist oder wenn der 
Erlaß einer Rechtsverordnung erforderlich wird, um 
den Prüfungsrichtlinien des Umweltgutachteraus-
schusses rechtliche Bindungswirkung gegenüber 
Gerichten und Dritten zu verleihen. Die Bundesre-
gierung muß aus verfassungsrechtlichen Gründen 
die Möglichkeit haben, diese Aufgaben in bestimm-
ten Fällen wahrzunehmen. 

Zu Nummer 9 (Zu § 5 Abs. 2 Nr. 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Er führt zu einem Wertungswiderspruch zur Rege-
lung des § 10 Abs. 2 Nr. 1 der 5. BImSchV. Nach die-
ser Vorschrift ist die erforderliche Zuverlässigkeit der 
Immissionsschutz- und Störfallbeauftragten in der 
Regel nicht gegeben, wenn diese mit einer Geldbuße 
in Höhe von mehr als 1 000 DM oder mit einer S trafe 
belegt worden sind. Es ist sachlich nicht gerechtfer-
tigt, niedrigere Anforderungen an die Zuverlässig-
keit von Umweltgutachtern zu stellen. 

Im übrigen ist in dem Vorschlag des Bundesrates die 
Differenzierung nach Strafen, deren Tilgungsfrist 
nach § 46 Abs. 1 Nr. 1 b des Bundeszentralregisterge-
setzes (BZRG) fünf Jahre und mehr beträgt, rege-
lungstechnisch mißglückt. Gemeint ist wohl, daß für 
die Prüfung der Zuverlässigkeit die in § 46 Abs. 1 
Nr. 1 a, c bis g BZRG bezeichneten Strafen und Maß-
nahmen außer Betracht bleiben sollen. Um dies klar-
zustellen, müßte im Gesetz auf die in § 46 Abs. 1 
Nr. 1 b, Nr. 2 und 3 BZRG genannten Strafen Bezug 
genommen werden. 

Die Erwähnung der Tilgungsfrist von fünf Jahren 
und mehr ist ohne Bedeutung, weil es eine kürzere 
Tilgungsfrist als fünf Jahre im Bundeszentralregister-
gesetz nicht gibt. Sie sollte daher unterbleiben. 

Der ausdrücklichen Erwähnung, daß nur eine noch 
nicht getilgte Strafe zur Prüfung der Zuverlässigkeit 
herangezogen werden darf, bedarf es nicht. § 51 
Abs. 1 BZRG bestimmt, daß eine Tat und eine Verur-
teilung dem Betroffenen im Rechtsverkehr nicht 
mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil ver-
wertet werden darf, wenn die Eintragung über die 
Verurteilung im Register zu tilgen ist. Diese Rege-
lung gilt - mit Ausnahme des § 52 BZRG - für alle 
Rechtsgebiete und bedarf keiner spezialgesetzlichen 
Bekräftigung. 

Der Terminus der „hohen S trafe" ist in der Gesetzes-
sprache ungebräuchlich und kann zu Mißverständ-
nissen führen. Zudem bleibt offen, warum bereits 
eine Freiheitsstrafe oder ein Strafarrest von nicht 
mehr als drei Monaten (vgl. § 46 Abs. 1 Nr. 1 b BZRG) 
als „hohe Strafe" gelten kann. 
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Zu Nummer 10 (§ 5 Abs. 2 Nr. 4) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 11 (§ 5 Abs. 3 - neu) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der vom Bundesrat bezweckten Klarstellung bedarf 
es nicht. Der Vorschlag birgt zudem die Gefahr, neue 
rechtliche Unklarheiten zu verursachen, weil die 
gleichgelagerte Vorschrift des § 10 Abs. 2 der 
5. BImSchV entsprechende Regelungen nicht ent-
hält. 

Nach § 45 Abs. 1 BZRG werden Eintragungen in das 
Bundeszentralregister nach Ablauf bestimmter F ri

-sten getilgt. § 51 BZRG regelt ausdrücklich ein Ver-
wertungsverbot für getilgte Eintragungen. Diese dür-
fen dem Betroffenen im Rechtsverkehr nicht mehr 
vorbehalten und nicht zu seinem Nachteil verwendet 
werden. 

Aus den Vorschriften über die Verfolgungs- und Voll-
streckungsverjährung in den §§ 31 und 34 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) läßt sich 
schließen, daß verjährte Ordnungswidrigkeiten nicht 
mehr zum Nachteil des Betroffenen verwendet wer-
den dürfen. 

Zu Nummer 12 (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c und d) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Regelung des § 6 über die Unabhängigkeit von 
Umweltgutachtern nimmt im Rahmen des Zulas-
sungssystems für Umweltgutachter nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 und dem Umweltgutachter-
zulassungs- und Standortregistrierungsgesetz eine 
zentrale Stellung ein. Die Glaubwürdigkeit des Um-
weltzeichens nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 („Teilnahmeerklärung") in der Öffent-
lichkeit wird nur erreicht werden können, wenn die 
erforderlichen Prüfungen von Umweltgutachtern 
durchgeführt werden, bei denen auch nicht der An-
schein einer Interessenabhängigkeit besteht. 

Vor diesem Hintergrund folgt § 6 Abs. 2 Nr. 1- in An-
lehnung an die vergleichbare Regelung des § 43 
AWPO - dem Grundsatz, daß sich ein Bewerber um 
die Umweltgutachterzulassung entscheiden muß, ob 
er eine berufliche Tätigkeit entweder als Unterneh-
mer im Sinne des § 2 Abs. 1, als Angestellter eines 
Unternehmens, als öffentlicher Bediensteter oder 
aber als Umweltgutachter ausüben wi ll . Ein unab-
hängiger Gutachter darf nicht Diener zweier Herren 
sein. 

Gegen diesen Grundsatz verstößt der Vorschlag des 
Bundesrates, indem er öffentlichen Bediensteten die 
freiberufliche Tätigkeit als Umweltgutachter ermög-
licht. Insbesondere könnten Bedienstete der Umwelt-
verwaltung Betriebsprüfungen im „Nebenberuf" ge-
gen Entgelt vornehmen. 

Der vom Bundesrat gegebene Hinweis auf die Lö-
sung möglicher Interessenkonflikte über das Neben-
tätigkeitsrecht ist nicht überzeugend. Das Nebentä-
tigkeitsrecht für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

dient nicht der Sicherung der Unabhängigkeit von 
Umweltgutachtern, sondern der Funktionsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus der Auffas-
sung, daß der neue Beruf des Umweltgutachters 
nicht zur Nebenerwerbsquelle des öffentlichen Dien-
stes werden sollte. 

Zu Nummer 13 (§ 6 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß § 6 Abs. 3 in der von der Bundesregierung be-
schlossenen Fassung wie folgt ergänzt wird: 

„ . . .; dies gilt nicht, wenn der Bedienstete im Hin-
blick auf seine Tätigkeit als Umweltgutachter für 
Registrierungsaufgaben im Sinne des Artikels 8 
der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 zuständig ist 
oder Weisungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 un-
terliegt". 

Die Formulierung stellt klar, daß zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten von der umweltgutachterlichen 
Tätigkeit nur diejenigen Bediensteten von Kammern 
oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts im Sinne des § 6 Abs. 3 ausgeschlossen sind, 
die Registrierungsaufgaben wahrnehmen. Dies ent-
spricht dem Anliegen des Bundesrates. 

Zu Nummer 14 (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d und e) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 15 (§ 8 Abs. 2 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Er enthält eine unnö tige Komplizierung für das Zu-
sammenwirken von Inhabern von Fachkenntnisbe-
scheinigungen und Umweltgutachtern. Die Konzep-
tion des Gesetzentwurfs über die Fachkundeanforde-
rungen von Umweltgutachtern ist so angelegt, daß 
der Umweltgutachter in der Lage ist, Begutachtun-
gen auch in solchen Unternehmensbereichen zu lei-
ten und zu verantworten, für die er nicht selbst über 
das erforderliche inhaltliche Fachwissen verfügt, für 
die er aber zeichnungsberechtigte Personen ange-
stellt hat. Der Umweltgutachter muß gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 2 Buchstabe a ausreichende methodische Fach-
kenntnisse besitzen. Diese befähigen ihn auch zur 
verantwortlichen Leitung von Begutachtungen in Be-
reichen, für die (nur) der bei ihm angestellte Inhaber 
einer Fachkenntnisbescheinigung das erforderliche 
inhaltliche Fachwissen hat. Der Umweltgutachter 
nimmt bei der Zusammenarbeit mit den Inhabern 
von Fachkenntnisbescheinigungen Leitungs- und In-
tegrationsfunktionen wahr. Branchenspezifische De-
tailkenntnisse sind hierfür nicht notwendig. 

Zu Nummer 16 (§ 9 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auf die Gegenäußerung zu Nummer 15 wird verwie-
sen. 
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Zu Nummer 17 (§ 9 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Zulassung als Umweltgutachter umfaßt zu Recht 
die Befugnis, Zertifizierungsbescheinigungen im 
Sinne des Artikels 12 Abs. 1 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 zu erteilen. Der Gesetzentwurf geht da-
von aus, daß der zugelassene Umweltgutachter auch 
diejenigen Kenntnisse hat, über die eine Zertifizie-
rungsstelle im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1836/93 verfügen muß. Es ist 
nicht erkennbar, daß eine Zertifizierungsstelle Fach-
kenntnisse haben muß, die von einem Umweltgut-
achter nicht verlangt werden. Nach Anhang III 
Buchstabe A Nr. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/ 
93 müssen sich die Fachkenntnisse für eine gutach-
terliche Tätigkeit u. a. auf einschlägige Normen er-
strecken, zu denen insbesondere die in Artikel 12 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 genannten Normen 
gehören. § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe e greift diese Re-
gelung auf. Kenntnisse über Nonnen, die erst im An-
schluß an die Zulassung des Umweltgutachters erlas-
sen werden - hierauf verweist der Bundesrat in sei-
ner Begründung zu dem Empfehlungsvorschlag -, 
muß dieser sich zusätzlich aneignen; der Umweltgut-
achter unterliegt einer ständigen Fortbildungsver-
pflichtung (§ 15 Abs. 3). Die Fachkenntnisse des Um-
weltgutachters befähigen diesen daher auch zur Er-
teilung von Zertifizierungsbescheinigungen. Das Er-
fordernis einer zusätzlichen Anerkennung von zuge-
lassenen Umweltgutachtern als Zertifizierungsstelle 
würde zu einer überflüssigen Verdoppelung der Zu-
lassungsverfahren führen. 

Zu Nummer 18 (§ 10 Abs. 1 Nr. 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Vorschrift lehnt sich an  § 28 Abs. 1 WPO an  (in 
der Leitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
dürfen nur Wirtschaftsprüfer tätig sein) und soll si-
cherstellen, daß die Geschäftspolitik einer Umwelt-
gutachterorganisation durch die Belange gutachterli-
cher Tätigkeiten im Sinne der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 mitgeprägt wird. Bei Beratungsorganisa-
tionen, die den Schwerpunkt ihrer geschäftlichen Tä-
tigkeit nicht im Bereich der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93, sondern z. B. in der Wirtschaftsprüfung 
oder Technikberatung haben und die die Zulassung 
zur Komplettierung ihres Dienstleistungsangebots er-
werben, lassen sich Umweltgutachterbelange in der 
Geschäftspolitik ohne die vorgesehene Ergänzung 
der Leitungsebene nicht durchsetzen. 

Darüber hinaus gewährleistet die Regelung in beson-
derem Maße die Anforderungen nach Anhang III 
Buchstabe A Nr. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 
i. V. m. Artikel 4 Buchstabe a der Europäischen Norm 
(EN 45012), wonach das „Lenkungsgremium" der 
Umweltgutachterorganisation nicht von Einzelinter-
essen dominiert sein darf und unparteiisch sein muß. 

Schließlich würde die vom Bundesrat vorgeschlage-
ne Streichung der Vorschrift zu einer erheblichen Be-
nachteiligung von Freiberuflern gegenüber Organi-
sationen führen. Während Freiberufler die Umwelt-
gutachterqualifikation selbst erfüllen müssen, könn

-

ten sich Organisationen - z. B. ein eingetragener Ver-
ein oder eine GmbH - darauf beschränken, geeigne-
tes Fachpersonal einzustellen. Damit entstehen Wett-
bewerbsnachteile für Freiberufler und der vermutlich 
ohnehin gegebene Trend zu großen Umweltgutach-
terorganisationen wird weiter verstärkt. 

Es ist nicht erkennbar, daß die vorgesehene Rege-
lung zu unzumutbaren Belastungen für bestehende 
große Organisationen führen wird. Letztere sind le-
diglich gezwungen, bis zum 31. Dezember 1997 (vgl. 
§ 38 Abs. 2) ihre Leitungsebene durch Umweltgut-
achter oder Inhaber von Fachkenntnisbescheinigun-
gen zu ergänzen und hierfür die erforderlichen sat-
zungsrechtlichen oder gesellschaftsvertraglichen An-
passungen vorzunehmen. Organisatorische Abspal-
tungen und Gesellschaftsneugründungen sind nicht 
erforderlich. 

Zu Nummer 19 (§ 10 Abs. 5) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es wird auf die Gegenäußerung zu Nummer 7 ver-
wiesen. 

Zu Nummer 20 (§ 11 Abs. 5) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es wird auf die Gegenäußerung zu Nummer 8 ver-
wiesen. Im übrigen ist eine Verfahrensverordnung 
aus Effizienzgründen unerläßlich, da ohne sie Rechts-
streitigkeiten über den Umfang beizubringender 
Antragsunterlagen und den Ablauf des Prüfungsver-
fahrens vor den Prüfungsausschüssen vorprogram-
miert sind. Denn die Richtlinien des Umweltgutach-
terausschusses besitzen keine rechtliche Bindungs-
wirkung gegenüber Antragstellern. 

Zu Nummer 21 (§ 14 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Änderung verkennt, daß die Zu-
lassung von Umweltgutachtern und die damit ver-
bundene Registrierung eine „Informa tion über die 
Umwelt" i. S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 UIG ist. Denn das 
einzuführende Umweltmanagementsystem ist ein In-
strument des Umweltschutzes; Informationen hier-
über unterfallen also dem Informationsbegriff des 
Umweltinformationsgesetzes. Im Rahmen dieses Sy-
stems kommt dem Umweltgutachter eine zentrale 
Funktion zu. 

Zu Nummer 22 (§ 15 Abs. 2 Nr. 01- neu) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Berücksichtigung veröffentlichter Verwaltungs-
vorschriften bei der Auslegung des geltenden Um-
weltrechts ist Voraussetzung einer fachlich ord-
nungsgemäßen Begutachtung (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe e). Gleichwohl kommt eine - zudem buß-
geldbewehrte (§ 37) - rechtliche Bindungswirkung 
von Verwaltungsvorschriften für Umweltgutachter 
nicht in Betracht, weil diese nicht Vollzugsorgane der 
öffentlichen Verwaltung sind. 
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Zu Nummer 23 (§ 16 Abs. 2 Nr. 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Regelung des Gesetzentwurfs geht nicht über 
die Anforderungen der Verordnung (EWG) Nr. 1836/ 
93 hinaus, sondern verweist auf die EG-rechtlichen 
Verhaltenspflichten. Der Hinweis, daß unzutreffende 
Angaben in der Umwelterklärung über die Einhal-
tung der einschlägigen Umweltvorschriften zu den 
Tatbestandsvoraussetzungen für Aufsichtsmaßnah-
men gegenüber Umweltgutachtern gehören, ist er-
forderlich, weil Verstöße gegen Umweltvorschriften 
gemäß Artikel 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1836/93 zur Nichteintragung oder Streichung des 
begutachteten Unternehmens im Standortregister 
führen. 

Zu Nummer 24 (§ 17 Abs. 3 Nr. 2) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Widerruf von Zulassung und Fachkenntnisbe-
scheinigung wäre in den genannten Fällen ohne 
Wiederholungsgefahr unverhältnismäßig (vgl. § 16 
Abs. 2 Satz 2). Bei Vorliegen einer Wiederholungsge-
fahr hängt der Widerruf von dem Gewicht der mögli-
chen Abhängigkeitsverhältnisse ab. Außer dem Wi-
derruf kommen auch Maßnahmen nach § 16 in Be-
tracht. 

Zu Nummer 25 (§ 20) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Verordnungsermächtigung ist zusammen mit 
den Verordnungsermächtigungen nach § 4 Abs. 5 
und § 11 Abs. 5 Bestandteil der verfassungsrechtli-
chen Gesamtkonzeption des Gesetzentwurfs. Auf die 
Gegenäußerung zu Nummer 8 wird verwiesen. 

Zu Nummer 26 (1 21 Abs. 2 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Um dem Informationsbedürfnis der ehrenamtlich täti-
gen Mitglieder des Umweltgutachterausschusses 
nachzukommen, erscheint eine halbjährliche Be-
richtspflicht unverzichtbar. Die praktischen Erfah-
rungen der Zulassungsstelle müssen in ausreichen-
dem Maße in die Richtlinientätigkeit des Umweltgut-
achterausschusses einfließen können. 

Zu Nummer 27 (1 24 Abs. 2 Satz 5) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Widerspruchsausschuß wird nach § 24 Abs. 1 
Satz 1 beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit eingerichtet; er ist da-
mit Teil der Bundesverwaltung. Eine Öffnung der 
Vorschrift mit dem Ziel, dem Widerspruchsausschuß 
auch mit Beamten der Umweltverwaltung der Länder 
zu besetzen, ist mit dem verfassungsrechtlichen Ver-
bot der „Mischverwaltung" zwischen Bund und Län-
dern unvereinbar. Für die Ämter des Widerspruchs-
ausschusses kommen daher nur Beamte der Umwelt-
verwaltung des Bundes in Be tracht. 

Zu Nummer 28 (§ 24 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Vorschrift entspricht einschlägigen Regelun-
gen der Länder für Rechtsausschüsse (vgl. § 13 
AGVwGO-RP) und hat sich als zweckmäßig erwie-
sen. 

Zu Nummer 29 (1 27 Abs. 3 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Genehmigung der Beschlüsse des Umweltgut-
achterausschusses gehört zu den herkömmlichen In-
strumenten der körperschaftlichen Rechtsaufsicht. 
Wenn bestimmte öffentliche Aufgaben einer Körper-
schaft übertragen werden, dann erfordern es Demo-
kratie- und Rechtsstaatsprinzip, daß die Entschei-
dungen der Körperschaft zumindest einer präventi-
ven Rechtsaufsicht unterliegen. 

Zu Nummer 30 (§ 28) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Zulassungsstelle ist eine Einrichtung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit. Im übrigen be-
rührt das Zulassungssystem nicht nur Interessen der 
Wirtschaft, sondern auch anderer gesellschaftlicher 
Gruppen. 

Zu Nummer 31 (1 28) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Ein Zustimmungserfordernis des Bundesrates zur Be-
leihungsverordnung kommt nicht in Betracht, da es 
sich um bundeseigene Verwaltung handelt. Dies g ilt 
um so mehr, als nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 GG ein 
Bundesgesetz zur Einrichtung von Bundesoberbehör-
den sowie bundesunmittelbaren Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf. 

Zu Nummer 32 (§ 29) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Mit Rücksicht auf die wei treichenden Eingriffe in das 
Grundrecht der Berufsfreiheit (Artikel 12 GG), die 
durch die in § 29 Satz 2 aufgeführten Ermessens-
entscheidungen der beliehenen Einrichtung bewirkt 
werden, ist die Aufsichtsregelung verfassungsrecht-
lich geboten. 

Zu Nummer 33 (Zu § 30) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, daß 
die Einführung einer Haftungsbegrenzung nicht 
sachgerecht sei. Für Freiberufler ist vielmehr grund-
sätzlich die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung 
vorgesehen. Neben der für Abschlußprüfer gelten-
den Haftungsbegrenzung des § 323 Abs. 2 HGB sind 
z. B. Möglichkeiten zur Haftungsbegrenzung gemäß 
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§ 54 a in Verbindung mit § 54 WPO für Wirtschafts-
prüfer sowie gemäß § 51 a in Verbindung mit § 51 
BRAO für Rechtsanwälte vorgesehen. Da die Prü-
fungstätigkeit des Umweltgutachters der Tätigkeit 
des Abschlußprüfers im Rahmen der Abschlußprü-
fung vergleichbar ist, erscheint es angemessen, eine 
gleiche Haftungsregelung vorzusehen. 

Hinsichtlich der Begrenzung der Haftung auf 500 000 
DM, die der Bundesrat als unangemessen niedrig an-
sieht, prüft die Bundesregierung im Hinblick auf die 
Abschlußprüfung derzeit, ob die Bestimmung des 
§ 323 HGB zu ändern und die Mindesthaftungssum-
me zu erhöhen ist. Sofern eine entsprechende Erhö-
hung für den Bereich der Abschlußprüfung ge troffen 
werden wird, gilt dies durch den Verweis auf § 323 
HGB für Umweltgutachter entsprechend. Hinsicht-
lich der vom Bundesrat geforderten Konkretisierung 
der zur Haftung Verpflichteten, wird die Bundesre-
gierung prüfen, wie diesem Anliegen Rechnung ge-
tragen werden kann. 

Zu Nummer 34 (§ 32 Abs. 1 nach Satz 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Vorschrift besitzt keine praktische Bedeutung, 
sondern gibt nur Anlaß zu Auseinandersetzungen 
über die Behandlung kammerzugehöriger und nicht 
kammerzugehöriger Unternehmen. 

Zu Nummer 35 (§ 32 Abs. 1 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 36 (1 32 Abs. 3 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, 
daß in § 32 Abs. 3 die Wörter „eines Landes" gestri-
chen werden. 

Die Regelung eröffnet grundsätzlich die Zulässigkeit 
länderübergreifender Vereinbarungen zum Führen 
von Standortregistern. Es ist aber zu berücksichtigen, 
daß nach dem Grundgesetz in diesem Fall eine Ver-
einbarung der beteiligten Länder über die Aufsicht 
erforderlich ist. 

Zu Nummer 37 (§ 32 Abs. 4) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Eintragung eines geprüften Betriebsstandortes 
bestätigt, daß der jewei lige Standort einem Umwelt-
managementsystem unterliegt. Dies ist eine Maßnah-
me zum Schutz von Umweltbereichen im Sinne des 
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 UIG. Das Standortregister enthält also 
Umweltinformationen im Sinne des Umweltinforma

-

tionsgesetzes. Auf die Gegenäußerung zu Num-
mer 21 wird verwiesen. 

Zu Nummer 38 (§ 33 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die Regelung des Absatzes 3 ist sachgerecht, da die 
Industrie- und Handelskammern und die H and-
werkskammern als Registerstellen nicht die fachliche 
Kompetenz besitzen, um aus eigenem Wissen zu be-
urteilen, ob ein Unternehmen gegen einschlägige 
Umweltrechtsvorschriften verstoßen hat. Daher sind 
Meinungsverschiedenheiten über das Vorliegen ei-
nes Rechtsverstoßes unmittelbar zwischen Umwelt-
behörde und Unternehmen zu klären. Durch die 
Streichung des Absatzes 3 würde nur eine Problem-
verlagerung auf die fachlich unzuständige Register-
stelle bewirkt. Hierdurch würde das Verfahren äu-
ßerst schwerfällig. Denn die Registerstellen müßten 
bei den Auseinandersetzungen mit den Unterneh-
men die fachlich zuständigen Umweltbehörden stets 
beteiligen. 

Zu Nummer 39 (§ 35) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Es wird auf die Gegenäußerung zu Nummer 34 ver-
wiesen. 

Zu Nummer 40 (§ 35 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 41 (§ 37 Abs. 1 Nr. 7) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu Nummer 42 (§ 37 Abs. 1 Nr. 2) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren prüfen, ob das unbefugte Führen der 
Berufsbezeichnung „Umweltgutachter" zur Vermei-
dung von Wertungswidersprüchen in den Katalog 
des § 132 a StGB aufgenommen werden sollte. 

Zu Nummer 43 (§ 37) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren prüfen, ob eine Ergänzung des § 37 
erforderlich ist. Auf die Gegenäußerung zu Num-
mer 42 wird verwiesen. 

Die Unzuverlässigkeit eines Umweltgutachters ist 
kein Tun, Dulden oder Unterlassen sondern ein sub-
jektives Merkmal, das nicht bewehrbar ist. 






